






Der Bundesrat ist nach dem Grundgesetz ein Verfassungsorgan
ebenso wie Bundestag und Bundesregierung, Bundespräsident
und Bundesver fassungsgericht. 

Der Bundesrat hat dabei eine spezifische Stellung, um die es im
Folgenden geht: nicht nur als Scharnier zur Länderebene, sondern
als Kontrollgremium. Das Grundgesetz will Machtver teilung – der
Bundesrat hat dabei zentrale Bedeutung.
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Zwei Häuser 
der Legislative

Die Stellung des Bundesrates

Zweite Kammer? 
In vielen Staaten der Welt – Einheitsstaaten wie Bundesstaaten
– gibt es für die Legislative zwei Häuser. Im Ausland wird ein
 solches parlamentarisches System im Allgemeinen als „Zwei -
kammer-System“ bezeichnet. Für Bundestag und Bundesrat ist
dagegen eine gemeinsame Bezeichnung nicht allgemein üblich
und es ist sogar umstritten, ob der Bundesrat eine „Zweite Kam-
mer“ ist. Die jenigen, die dem Bundesrat diese „Kammer-Eigen-
schaft“ streitig machen, verweisen darauf, dass die Mitglieder
nicht in den Bundes rat „gewählt“ werden und für die Abstimmun-
gen an „Weisungen“ gebunden sein können. Diese Besonder -
heiten ließen es nicht zu, von einer parlamentarischen „Kammer“
zu sprechen. Wer so argumentiert, lässt aber außer Acht, dass der
Bundesrat als ein Re präsentativorgan der Gliedstaaten anderen
Prinzipien zu genügen hat als ein Repräsentativorgan des Volkes.

Manchmal wird auch das Bundesverfassungsgericht für die Versa -
gung der „Kammer-Eigenschaft“ in Anspruch genommen. In Karls -
ruhe sei ausdrücklich entschieden worden, so wird behauptet, der
Bundesrat sei keine Zweite Kammer. Tatsächlich hat das Bundes -
verfassungsgericht 1974 in einer Entscheidung ausgeführt: „Nach
der Regelung des Grundgesetzes ist der Bundesrat nicht eine

Parlament

Großbritannien

Oberhaus Unterhaus

Generalstaaten

Niederlande

Erste Kammer Zweite Kammer

Bundesversammlung

Schweiz

Ständerat Nationalrat

Kongress

USA

Senat Repräsen-
tantenhaus



51

Die Aufgaben des Bundesstaates

„Ein einzigartiges
Organ“

Die Stellung des Bundesrates

„Demokratie ist nicht nur ein Regelwerk, das uns 
hilft, ge rechte und vernünftige Entscheidungen zu treffen. 
Demo kratie ist auch eine Lebensform, die konkrete 
Entfaltungsmöglichkeiten braucht. Die Länder und vor 
allem die Städte und Gemeinden sind und bleiben 
dafür der geeignete Ort.“

Klaus Wowereit,
Präsident 
des Bundesrates
(2001/02)

Zweite Kammer eines einheitlichen Gesetz gebungs organs, die
gleich  wertig mit der „ersten Kammer“ entscheidend am Gesetz  -
ge bungsverfahren beteiligt wäre.“

Das Bundesverfassungsgericht schränkt seine Verneinung also
ein und verweist dabei außerdem auf eine wissenschaftliche Ab -
handlung, in der auf die „Beliebigkeit“ der Wortwahl hingewiesen
wird. Es ist in der Tat ein Streit um Worte, der hier manchmal mit
großer Leidenschaft ausgefochten wird. Für die verfassungs mäßige
Stellung des Bundesrates ist er ohne Bedeutung, denn die Auf-
gaben und Befugnisse des Bundesrates ergeben sich nicht aus
dieser Bezeichnung, sondern aus den Einzel be stim mun gen des
Grundgesetzes. Wenn man mit einem Großteil der Staatsrechtler
und Politikwissenschaftler die mitentscheidende (also nicht nur
beratende) Beteiligung am Gesetzgebungs ver fahren als das ent-
scheidende Kriterium für den Begriff „Kammer“ ansieht, dann wird
man den Bundesrat als eine „echte Zweite Kammer“ bezeichnen;
wenn man andere Umstände für aus schlag gebend hält, also von
der „Beliebigkeit“ der Wortwahl einen anderen Gebrauch macht,
kann man ihn aber auch für „keine Zweite Kammer“ halten. Seine
Stellung bleibt trotzdem die gleiche. Wegen seiner vielen Beson -
der heiten ist der Bundesrat ohnehin ein „einzigartiges Organ in
der Welt“.



Der Auftrag
Die tragende Idee unserer demokratischen und bundesstaatlichen
Verfassung ist die der Gewaltenteilung. Bund und Länder haben
sich bei der Erledigung ihrer Aufgaben gegenseitig zu kontrollie-
ren und wechselseitig zu begrenzen; sie müssen aber gleichzeitig
auch aufeinander Rücksicht nehmen und zusammenwirken. 
Der deutsche Föderalismus unterscheidet sich bei dieser Auf -
gaben verteilung und -wahrnehmung von allen anderen bundes-
staatlichen Ordnungen durch die unmittelbare Mitwirkung der
gliedstaatlichen Regierungen an den Entscheidungen des Ge -
samt staates. Sie wird über den Bundesrat ermöglicht.

Der Bundesrat hat in diesem System der Machtverteilung und Auf-
gabenverbindung deshalb im Wesentlichen drei zentrale Funk -
tionen wahrzunehmen:

Er bringt die Interessen der Länder gegenüber dem Bund und
mittelbar gegenüber der Europäischen Union zur Geltung.

Er führt die politischen und verwaltungsmäßigen Erfahrungen
der Länder in die Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes
sowie in Angelegenheiten der Europäischen Union ein.

Er trägt – wie die anderen Verfassungsorgane des Bundes –
gesamt  staatliche Verantwortung für die Bundesrepublik
Deutsch  land.

In der Ausübung dieser Funktionen hat der Bundesrat eine
Doppel     stellung auszufüllen: Er ist zum einen ein föderatives
Gegenge wicht zu Bundestag und Bundesregierung; er ist zum
anderen aber auch ein Bindeglied zwischen Bund und Ländern.
Der Bun des  rat hat die Gliedstaaten auf Bundesebene zu reprä-
sentieren, gleichzeitig aber eben diese Glieder für das Bündnis
Bundesstaat in die Pflicht zu nehmen.

Gegengewicht 
und Bindeglied
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Entscheiden als föderatives Verfassungsorgan
In jedem Bundesstaat besteht ein natürliches Spannungs ver hält -
nis zwischen dem Gesamtstaat und den Gliedstaaten. Bund und
Länder sind bemüht, ihre eigene Position zu behaupten und mög-
lichst zu stärken, ihre Rechte voll auszuschöpfen und vielleicht
auch auszudehnen. Bundestag und Bundesregierung sind in die-
sem Zusammenhang die „Zentralinstanzen“, denen das Grund -
gesetz als Gegengewicht den Bundesrat als „föderatives Bun-
desorgan“ zugeordnet hat. Der Bundesrat hat vor allem die
„Interessen der Länder“ auf Bundesebene zu wahren, sie aber
auch in Einklang mit den Belangen des Bundes zu bringen.

„Länderinteressen“ in diesem Sinne sind auf jeden Fall Belange,
die gesetzgeberisch im Kern nur durch Zustimmungsgesetze
geregelt werden können, bei denen der Bundesrat also ein abso-
lutes Vetorecht hat:

Die Aufteilung der staatlichen Aufgaben zwischen Bund und
Ländern, d. h. die Regelung der Gesetzgebungs-, Verwaltungs-
und Rechtsprechungszuständigkeiten innerstaatlich und in
Bezug auf die Europäische Union.

Die Verteilung der Steuereinnahmen zwischen Bund und
 Ländern.

Die Festschreibung des Verwaltungsverfahrens, das Landes -
behörden beim Vollzug von Bundesgesetzen anzuwenden
haben.

Aber sind die Länderinteressen mit solchen organisatorischen,
 fiskalischen und administrativen Belangen wirklich erschöpft?
Dürfen und müssen die Länderregierungen als „Lände rinteressen“
nicht auch die Interessen der von ihnen vertretenen Landes -
bevölkerung, der Landesbürger wahrnehmen? Wie lassen sich
„Länder inter es sen“ von „Bürgerinteressen“ abgrenzen, wenn
doch der demokra tische Staat dem Bürger zu dienen hat? Eine
eindeutige Grenze lässt sich sicherlich nicht ziehen.

Was sind 
Länderinteressen?

Vetorecht
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Nach der Regelung des Grundgesetzes sind die Aufgaben des
Bun desrates aber nicht auf die Wahrnehmung von Lände r  -
interessen beschränkt. Der Bundesrat hat vielmehr darüber hinaus
Mit verantwortung für die Gesamtpolitik des Bundes. Das ergibt
sich schon daraus, dass er auch die Einspruchsgesetze zu be -
raten hat, die ja gerade die Interessen der Länder im Wesent li-
chen un berührt lassen. Bei den Zustimmungsgesetzen kann der
Bundes rat die Zustimmung nicht nur wegen der die Zustimmungs -
bedürf tig keit begründenden Vorschriften versagen, sondern er hat
– wie vom Verfassungsgericht mehrfach bestätigt wurde – ein
umfassen des Prüfungsrecht und darf ein Gesetz deshalb auch
wegen der nicht zustimmungsbedürftigen Vor schriften ablehnen.
Der umfassende Informationsanspruch gegenüber der Bundes -
regierung, die Mitwirkung des Bundes rates bei der Feststellung
des Vertei di gungs  falles und seine Eigenschaft als „Legalitäts -
reserve“ im Gesetz ge bungs notstand sind ebenso Ausdruck der
gesamtstaatlichen Verantwortung, die über die Wahrung regiona-
ler Belange hinausgeht.

Entscheiden als politisches Verfassungsorgan
Der Bundesrat ist ein politisches Organ, denn er besteht aus Poli-
tikern und er hat politische Aufgaben wahrzunehmen. Darum steht
der Bundesrat in einem natürlichen Konkurrenzverhältnis zu 
Bundestag und Bundesregierung. Diese beiden Verfassungs or -
gane aber sind nicht nur politische Gremien, sondern zugleich
auch Ausdruck parteipolitischer Kräfteverhältnisse. Da der
Bundes rat als föderatives Bundesorgan aber primär die Länder
und nicht primär politische Parteien zu repräsentieren hat, ergibt
sich die Frage, ob und inwieweit im Bundesrat Platz für Parteipo-
litik ist. Kann, soll, darf der Bundesrat ein parteipolitisches Gegen-
gewicht sein? 

Bei den Vorarbeiten zum Grundgesetz hatte es Bemühungen
gegeben, dem Bundesrat die Funktion eines „Widerlagers zur
Partei politik“ zu geben, den „höhere Objektivität“ und „der Wille
zur absoluten Sachlichkeit“ bestimmen sollten. Derartige Wertun-
gen, die im Grunde Abwertungen der Parteipolitik sind, wurden

Verantwortung 
für die Politik des

 Bundes

Parteipolitik im
 Bundesrat?
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aber schon im Parlamentarischen Rat kritisiert. Bei solchen Vor -
stel lungen für den Bundesrat (damals auch als „Länderrat“
bezeichnet) erscheine der Bundestag „als der Sammelpunkt aller
Bösewichte des Parteiwesens und der Länderrat als die Inkarna-
tion aller Weisheit und Güte“, kritisierte der hessische Sozial -
demokrat Hermann Brill. Eine Gegen überstellung von „Sach -
politik“ und „Parteipolitik“ würde in der Tat das Ansehen der
Parteien infrage stellen, denn sie würde eine Gleichsetzung von
Partei politik mit unsachlicher Politik anklingen lassen.

Nach der Verfassung haben die politischen Parteien die Aufgabe,
an der politischen Willensbildung mitzuwirken. In der Verfas sungs -
wirklichkeit sind sie sogar die eigentlichen „Politikträger“; wir
leben in einer „Parteiendemokratie“. Es ist deshalb heute unbe-
stritten, dass die Bundesratsentscheidungen als politische Ent-
scheidungen parteipolitisch beeinflusst sein dürfen. „Wir sind
Landes väter und Parteisöhne zugleich“, konstatierte der nord-
rhein-westfälische Ministerpräsident Heinz Kühn 1971 vor dem
Bundes rat, die sich „in der Fähigkeit zu bewähren haben, Kom-
promisse zu schließen, ohne uns und unsere Ideen zu kompro -
mittieren.“

Es ist in der politischen Auseinandersetzung aber streitig, welches
Ausmaß der Parteien-Einfluss haben darf, wo also die Grenzlinie
zwischen einem „politischen Bundesrat“ und einem „partei -
politisch missbrauchten Bundesrat“ zu ziehen ist. Recht liche
Abgrenzungs kriterien gibt es hierfür nicht. Es ist vielmehr eine Auf-
gabe der politischen Parteien, mit dem notwendigen Augenmaß
für den ver fassungsmäßigen Auftrag des Bundesrates dazu bei-
zutragen, dass der Bundesrat als Verfassungsorgan eine eigen-
ständige poli tische Kraft sein kann.

Parteien 
müssen Augenmaß 
be weisen
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„Ich bin fest davon überzeugt, dass die Sachbezogenheit des
Bundesrates ein Vorbild für politisches Handeln auf anderen
Ebenen sein kann. Hier steht das Wohl des Staates vor dem
Eigeninteresse, hier darf der Maßstab des Handelns und Ent -
scheidens nicht mit parteipolitischer Elle gemessen werden, hier
geht es um die Interessen der Länder und das Wohl ihrer Bürger.“

Peter Harry
 Carstensen,
Präsident des
 Bundesrates
(2005/06)



Parteipolitische Fronten zeichnen sich im Bundesrat insbesonde-
re dann ab, wenn die Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat
unterschiedliche Farben haben. Was die Opposition im Bundes-
tag nicht hat durchsetzen können, versucht sie dann von Fall zu
Fall, insbesondere bei politisch brisanten Fragen, im Bundesrat zu
erreichen. Aber die parteipolitische Orientierung und Polarisierung
ist bisher im Bundesrat keine Dauersituation gewesen. Das natür -
liche Spannungsverhältnis zwischen Bund und Ländern, das alle
Länder ohne Rücksicht auf parteipolitische Fronten zusammen -
bindet, sowie die landespolitischen und regionalen Interessen, die
un ab hängig von Parteigrenzen sind, haben die parteipolitische
Front  stellung zwar nicht aufgehoben, aber doch immerhin aufge -
lockert.

Gegengewicht mit Kontrollfunktion 
gegenüber der Bundesregierung
Nach unserer Verfassung wählt der Bundestag den Bundes -
kanzler, der für seine Amtsführung und die seiner Regierung das
Vertrauen des Bundestages benötigt. Der Bundesrat hat keinen
Einfluss auf die Bildung oder Abberufung der Regierung. Den-
noch ist der Bundesrat neben dem Bundestag ein Kontrollorgan
der Bundesregierung.

Diese Kontrolle vollzieht sich vor allem bei der Mitwirkung an der
Gesetzgebung. Zwar kann die Regierung nach dem Gewalten -
teilungsgrundsatz keine Gesetze erlassen, sie ist aber die Stelle,
die den Anstoß für die meisten Gesetze gibt und die in den
Bundes ministerien die gesetzlichen Regelungen bis in alle Einzel -
heiten ausarbeiten lässt. Da alle Gesetzentwürfe der Regierung
zunächst dem Bundesrat zur Stellungnahme zugeleitet werden
müssen, kann er – noch vor den Beratungen des Bundes tages –
eine gründliche Überprüfung durchführen. Dabei hat sich die
Struktur des Bundesrates, also seine Zusammen setzung aus Mit-
gliedern der Länderregierungen, sowie die Möglichkeit, erfahrene
Länderbeamte als „Beauftragte“ unmittelbar an den Aus schuss -
beratungen zu beteiligen, als sehr wirkungsvoll erwiesen. Den
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Aufgelockerte Fronten



Kontroll- und 
Korrektivfunktion – 
Stand der 
Verfassungsorgane
zueinander

Bundesministerien steht so ein höchst qualifiziertes Gegen -
gewicht auch auf der fachlichen Ebene gegenüber, das aufgrund
detaillierter Sachkenntnis die gesamte Innenpolitik genau unter
die Lupe nehmen kann – trotz der Fülle der Staatsaufgaben und
trotz der Kompliziertheit der Sachverhalte.

Dasselbe gilt für die Angelegenheiten der Europäischen Union,
die mit zunehmender Integration nicht mehr der klassischen
Außen politik zuzuordnen sind, sondern die Qualität europäischer
Innenpolitik erreicht haben. Da nach der bisherigen Struktur der
Union die Regierungen der Mitgliedstaaten die Entscheidungs -
gewalt in der europäischen Rechtsetzung und Politik haben,
kommt der Kontrolle der Bundesregierung auch insoweit eine her-
ausragende Bedeutung zu. Deshalb sind die Mitwirkungs- und
Kontrollrechte des Bundesrates – ebenso wie die des Bundes -
tages – durch den 1992 neu in die Verfassung aufgenommenen
Artikel 23 des Grundgesetzes verstärkt worden.

Auch für das Gebiet der eigentlichen Exekutivtätigkeit der
Bundes regierung, nämlich den Erlass von Rechtsverordnungen
und Allge meinen Verwaltungsvorschriften, kommt dem Bundesrat
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Europäische 
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Grundgesetz

Bundesregierung

Bundestag
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eine um fassende Kontrollfunktion zu, da ein Großteil dieser Vor-
schriften nur mit seiner Zustimmung erlassen werden kann. Weil
der Bundes tag hierbei nur ganz ausnahmsweise eingeschaltet ist,
unterliegt die Regierung insoweit allein der Kontrolle der Länder -
vertretung.

Verallgemeinernd lässt sich sagen, dass die Bundesregierung im
Bundesrat politisch einen schwierigeren Widerpart hat als im Bun-
destag, von dessen Mehrheit sie nach dem parlamentarischen
Regierungssystem ins Amt gehoben wurde und unterstützt wird.
Im Bundesrat dagegen können durchaus andere Parteien eine
Mehrheit bilden und zudem andere Gesichts punkte die Entschei-
dungen beeinflussen: 

Bundesrat und Bundestag können parteipolitisch unterschied-
lich zusammengesetzt sein, da die Landtagswahlen, die indirekt
über die Zusammensetzung des Bundes rates entscheiden, an
unterschiedlichen Terminen stattfinden und oft anders ausfallen
als die Bundestagswahlen. Die Bundesregierung sieht sich
dann im Bundesrat gleichsam einer „Opposition“ gegenüber,
die als Mehr  heit ent scheiden kann und nicht auf bloßes Oppo-
nieren be schränkt ist.

Die Mitglieder des Bundesrates, insbesondere die Ministerprä-
sidenten als „Landesfürsten“, bewahren aufgrund ihrer Persön-
lichkeit und des Vertrauens ihrer Wählerschaft möglicherweise
eine besondere „Unabhängigkeit“ und verfolgen deshalb eine
Politik, die nicht parteipolitisch eingebunden ist.

In die Entscheidungen des Bundesrates gehen die „vor Ort“ ge  -
wonnenen politischen und verwaltungsmäßigen Erfahrungen ein.

Die Wahrung von „Länderinteressen“ als zentrale Aufgabe des
Bundesrates fordert Tribut auch von der Bundesregierung.

Ein schwieriger
 Widerpart
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Gegengewicht mit Korrektivfunktion 
 gegenüber dem Bundestag
Das Grundgesetz hat die Bundesgesetzgebung zur Aufgabe von
zwei gesetzgebenden Körperschaften gemacht. Bundestag und
Bundesrat wurden allerdings nicht im vollen Sinne gleichberech-
tigt nebeneinander gestellt. Die „Mitwirkung“ des Bundesrates ist
abgestuft.

Bei den Zustimmungsgesetzen ist die Korrektivfunktion des
Bundes rates unübersehbar, sie wirkt sich abgeschwächt aber
auch bei den Einspruchsgesetzen aus. Der Bundesrat kann
zusätzliche oder neue Argumente und Entscheidungen in die
Gesetzgebung einbringen; er kann notfalls auch einzelne Ge setze
verhindern. Aber nicht die Möglichkeit zum „Nein“, zum Konflikt,
steht im Vordergrund, sondern die Chance zu einem übereinstim-
menden „Ja“, zum Kompromiss. 

Der Bundesrat ist sicherlich kein bequemer Ja-Sager, aber man
kann ihm auch nicht vorwerfen, ein verquerer Nein-Sager ge -
wesen zu sein. Es gibt immer wieder unterschiedliche Auffassun-
gen und auch harte Auseinander setzungen, aber im Vordergrund
steht die Suche nach sachgerechten Lösungen für die zu ent-
scheidenden Probleme. Ein Bemühen also, das zur Politik in der
Demo kratie gehört und das deshalb die Bewertung der Korrektiv-
funktion nicht schmälert, sondern auszeichnet:

Die Mitwirkung des Bundesrates bei der Gesetzgebung ist
Aus druck der Machtverteilung und des Machtausgleichs im
Bundesstaat. Als Vertretung der Länder hat der Bundesrat die
föderativen Interessen zu wahren. Gestützt auf die Verwal -
tungs erfahrungen, die die Länder aus dem Vollzug der Ge setze
ziehen, kann er außerdem einen entscheidenden Beitrag zur
Qualität und Durchführbarkeit der Bundesgesetze leisten.

Die Mitwirkung verpflichtet Bundestag und Bundesrat zum Ab -
wägen und Ausgleichen, zur Zurückhaltung und Mäßigung. 
Vorteilhaft ist es, wenn dadurch sachliche Überspitzungen ver-
mieden werden; nachteilig sind Kompromisse auf allerkleinstem
Nenner, die alle politischen Konturen bis zur Unkenntlichkeit
ver wischen.
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Die Mitwirkung ermöglicht breite Mehrheiten, die bis in die
 Länder hineinreichen und so zum inneren Frieden beitragen.

Die Mitwirkung bedeutet Kontinuität und Stabilität, wenn Aus -
gleich und breite Mehrheiten erzielt wurden, denn dann erfor-
dern die Wahlergebnisse auch in Zeiten des Beinahe-Gleich -
gewichts der politischen Kräfte keinen radikalen Kurswechsel.

Für die politische Bedeutung des Bundesrates ist ausschlagge-
bend, dass er an der Gestaltung der Rechtsordnung des Bundes
in großem Umfang mitentscheidend und nicht nur beratend betei-
ligt ist. Daraus ergibt sich eine starke Stellung gegenüber dem
Bundestag und im Verfassungsgefüge insgesamt.

So wie die Gewaltenteilung allgemein, so verläuft natürlich auch
die Aufgabenverteilung nicht ohne Reibungsverluste, auch nicht
ohne politisches Reibungsgeräusch. Insbesondere in Wahl kampf  -
zeiten kann es zu schrillen Tönen anschwellen. Wenn man solche
Ausnahmesituationen nicht überbewertet und auch in Betracht
zieht, dass Raritäten und Sensationen in der Publizistik natur -
gemäß einen höheren „Nachrichtenwert“ als geräuschlose
Normal fälle haben, dann wird die Gesamtbilanz ganz eindeutig
positiv sein. Die Zahl der ungelösten Konflikte und der von den
Be tei ligten als unbefriedigend empfundenen Kompromisse ist zwi-
schen Bundestag und Bundesrat gering geblieben.
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Politisches 
Reibungsgeräusch

Mitentscheiden



Die Stellung des Bundesrates

„Mit dem Bundesrat verfügt Deutschland über ein 
Instrument, das gut geeignet ist zur Bewältigung auch
großer gesellschaftlicher Herausforderungen. 
Das beweisen die Eingliederung der neuen Länder, die
solidarische Begleitung des gewaltigen Transformations-
prozesses in diesen Ländern …“

Prof. Dr.
Wolfgang Böhmer, 
Präsident des 
Bundesrates
(2002/03)  
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Bindeglied zwischen Bund und Ländern
Der Bundesrat ist nicht nur ein Gegengewicht zu Bundestag und
Bundesregierung, sondern gleichzeitig auch ein Bindeglied zwi-
schen Bund und Ländern. Durch ihn werden sowohl der Gesamt-
staat (der Bund) wie die Gliedstaaten (die 16 Länder) vertreten.

Der Bundesrat ist einerseits das föderative Verfassungsorgan des
Bundes, durch das die Länder als Gliedstaaten unmittelbar an der
Willensbildung des Bundes beteiligt sind und dadurch in dessen
Verfassungsraum, in die Politik des Bundes, hineinwirken. Ande-
rerseits macht sich der Bund durch den Bundesrat die politischen
und verwaltungsmäßigen Erfahrungen der Länder zunutze und
wirkt mit Zustimmung des Bundesrates durch Gesetze, Rechts-
verordnungen, Allgemeine Verwaltungsvorschriften und indirekt
durch Regelungen der Europäischen Union in den Bereich der
Länder hinein. 

So ist der Bundesrat die Bundes kammer der Länder, gleichzeitig
aber auch die Länder kammer des Bundes. Bei der engen Ver-
flechtung der Zuständig keiten von Bund und Ländern – sie ist viel
enger als zum Beispiel in den USA – ist eine solche „Mittlerfunk-
tion“ besonders wichtig. Der Bundesrat hat dabei die Belange
der Länder zu wahren, gleichzeitig aber auch die Bedürfnisse des
Gesamtstaates zu beachten. Wer im Bundesrat mitentscheidet,
der kann das „Bundesinteresse“ nie ohne das „Länderinteresse“
und das „Länderinteresse“ nie ohne „Bundesinteresse“ sehen.
Durch das Bundesorgan Bundesrat, das von den Regierungen
der Länder gebildet wird, sind die Glied staaten also sehr eng in
das politische Handeln und Unterlassen des Gesamtstaates ein-
bezogen. Sie sind nicht nur „Befehlsempfänger“, sondern sie ent-
scheiden mit. 



In guter Tradition - 
Vorgänger des Bundesrates
Der Bundesrat ist keine Neuschöpfung des Grundgesetzes. Er hat
vielmehr eine ganze Reihe von Vorgängern, die nach ihrer Zusam-
mensetzung und Aufgabenstellung Übereinstimmungen oder
doch zumindest große Ähnlichkeiten aufweisen.

Mit einigen Vorbehalten können schon der „Immerwährende
Reichs tag“ zu Regens burg (1663–1806) des „Heiligen Römi-
schen Reiches Deutscher  Nation“ und der Frankfurter Bundestag
des auf dem Wiener Kongress 1815 gegründeten Deutschen
Bundes zu den Vorgängern des Bundesrates gezählt werden.

Ein echter Vorgänger war der Bundesrat des Kaiserreiches von
1871, der einen wichtigen Bestandteil der Verfassungsordnung
bildete. Neben dem Kaiser war er das oberste Reichsorgan. Jedes
„Mitglied des Bundes“ konnte so viele „Be voll mächtigte“ zum
Bun desrat ernennen, wie es – abgestuft nach Einwohnerzahl –
Stimmen im Bundesrat hatte. Wie im heutigen Bundesrat musste
auch da mals jedes Land seine Stimmen einheitlich abgeben. Der
Bundesrat hatte weitaus mehr Zu ständigkeiten und Einfluss -
möglichkeiten als der Reichstag, der das Volk repräsentierte. Mit
Zustimmung des Kaisers konnte der Bundesrat sogar den Reichs -
tag auflösen.

In der Weimarer Republik von 1919 ging nach der Verfassung alle
Gewalt vom Volke aus. Dadurch verschob sich die politische
Bedeutung naturgemäß zu dem Reichsorgan, das das Volk reprä-
sentierte, also zum Reichs tag. Die Mitwirkung des Reichsrates bei
der Gesetzgebung wurde eingeschränkt. Gegen die vom Reichs-
tag beschlossenen Gesetze konnte er ledig lich Einspruch ein -
legen, den der Reichstag mit Zwei drittel mehrheit zurückweisen
konnte. Der Reichspräsident hatte dann zu entscheiden, ob er das
Gesetz ohne Weiteres verkündete oder einen Volks entscheid dar-
über anordnete.

Per Gesetz der Reichsregierung, das sich auf das Ermäch tigungs -
gesetz von 1933 stützte, wurde der Reichsrat am 14. Februar 1934
abgeschafft. Zuvor waren schon die Hoheitsrechte der Länder auf

Bundesrat 
des Kaiserreiches

Der Reichsrat der 
Weimarer Republik
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das Reich übertragen, die Länder par la mente aufgelöst und die
Länderregierungen der Reichsregierung unterstellt worden. 

Nach dem Zusammenbruch der Hitler-Diktatur hat der Parlamen-
tarische Rat mit dem Grundgesetz die Konsequenzen aus der
Katastrophe gezogen. Deshalb ist der Föderalismus ein wesentli-
ches Element der seit dem 3. Oktober 1990 in ganz Deutschland
geltenden Staatsordnung. In ihr ist der Bundesrat als das födera-
tive Verfassungsorgan auf Bundesebene eine geschichtlich
gewachsene Einrichtung, die durch den Entstehungsprozess des
deutschen Nationalstaats und die damit verknüpfte Verwirklichung
des Demokratiegrundsatzes geprägt wurde. In seinen Haupt-
merkmalen ist der Bundesrat gleichsam mit „Verfassungserbgut“
ausgestattet, das ihn insbesondere in die Tradition seiner beiden
Vorgänger stellt:

Verfassungsorgan des Bundes (Reiches),

gebildet von Vertretern der Länderregierungen,

abgestufte Stimmenzahl der Länder,

einheitliche Stimmabgabe der Länder nach Weisung der Lan-
desregierung und

Zuständigkeiten sowohl in der Gesetzgebung wie in der Ver-
waltung des Gesamtstaates.

Der Bundesrat hat mit dem Grundgesetz eine starke Stellung
erhalten – sie ist schwächer als die des Bundesrates des Kaiser-
reichs von 1871, aber stärker als die des Reichsrates der 
Weimarer Republik.
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Sitzung des Bundes -
rates im Jahre 1877.  
Es spricht Reichs  kanzler
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(am Tisch stehend).
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